
 

 
    

 
   

         
     

   
 
 

 
              

      

          
           

      

      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
           

         
       

         
        

        
        

             
        

           
          

     
   

 
    

 
  

 
 

Eisenbahn-Bundesamt 
– Außenstelle Köln – 

Öffentliche Bekanntmachung 
gemäß § 23 Absatz 2 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 

– Freistellung von Bahnbetriebszwecken 
in Rhede – 

Vom  01.  Dezember  2021  

Nachstehend wird die Aufforderung zur Abgabe einer Stellungnahme gemäß § 23 Absatz 2 des 
Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) öffentlich bekannt gegeben. 

Beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Essen , ist ein Antrag auf Freistellung von 
Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 AEG für die nachfolgenden Flurstücke, Strecke 2265 Empel-
Rees - Münster(Westf), km 22,400–24,840, eingegangen: 

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück Fläche (m2) 
Rhede Rhede 1 12 1214 
Rhede Rhede 1 15 1271 
Rhede Rhede 1 16 216 
Rhede Rhede 1 29 86 
Rhede Rhede 1 30 204 
Rhede Rhede 1 31 4329 
Rhede Rhede 1 33 1317 
Rhede Rhede 1 36 2181 
Rhede Rhede 1 57 100 
Rhede Rhede 2 57 3750 
Rhede Rhede 3 77 3671 
Rhede Rhede 6 133 4042 
Rhede Rhede 6 151 58 
Rhede Rhede 6 209 2283 
Rhede Rhede 6 1096 1865 
Rhede Rhede 20 568 2199 

Hiermit werden die Eisenbahnverkehrsunternehmen, die gemäß § 1 Absatz 2 des 
Regionalisierungsgesetzes bestimmten Stellen, die zuständigen Träger der Landes- und 
Regionalplanung, die betroffenen Gemeinden sowie die Eisenbahninfrastrukturunternehmen, 
soweit deren Eisenbahninfrastruktur an die vom Antrag betroffene Eisenbahninfrastruktur 
anschließt, zur Stellungnahme zum oben genannten Antrag aufgefordert. 

Die Antragsunterlagen können beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Köln, Werkstattstraße 
102, 50733 Köln, während der Dienststunden eingesehen werden. 

Mit der Stellungnahme besteht Gelegenheit, Anregungen und Bedenken, die für oder gegen die 
Freistellung von Bahnbetriebszwecken der genannten Flurstücke sprechen, vorzutragen. 

Die Stellungnahme ist dem Eisenbahn-Bundesamt unter der oben genannten Adresse innerhalb 
einer Frist von zwei Monaten nach dieser Veröffentlichung zu übermitteln. 

Köln, den 01. Dezember 2021 
64151 - 641pf/009-2021#031 

Eisenbahn-Bundesamt 
– Außenstelle Köln – 

Im Auftrag 

Lausberg-Krifft 


